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Die mobilen Speicher in Elektrofahrzeugen bergen auf Grund ihrer sehr großen Anzahl ein immenses Speicherpo-

tenzial, welches durch bidirektionales Laden im Rahmen von Vehicle-to-Grid (V2G)-Anwendungsfällen erschlossen 

werden kann. Das Papier stellt dar, inwiefern die Belastung mit staatlich induzierten Preisbestandteilen die Wirt-

schaftlichkeit und den Markthochlauf von V2G-Anwendungen hemmt, welche Erleichterungen der Gesetzgeber 

bzw. die Regulierungsbehörde mit dem § 21 EnFG und dem § 14a EnWG diesbezüglich bereits eingeführt hat und 

diskutiert das Für und Wider einer möglichen Netzentgeltbefreiung auf rückgespeisten Strom. 

Kernaussagen 

 

Eine Ausweitung bestehender Privilegierungen bei Netzentgelten für bestimmte 

Speicher auf die bidirektionale Elektromobilität sollte keine dauerhafte Lösung 

sein. Stattdessen sollte die Regulierungsbehörde prüfen, inwiefern durch eine 

grundlegende Reform der Netzentgeltsystematik die hohen arbeitspreisbezoge-

nen Entgelte reduziert werden können. Dadurch könnte die Attraktivität von V2G-

Anwendungen und anderen Energiespeicheranlagen gleichermaßen gesteigert 

und Ungleichbehandlungen verschiedener Technologien umgangen werden. 

 

Sollte die Regulierungsbehörde eine Netzentgeltbefreiung für zwischengespei-

cherten Strom anstreben, erscheint eine 1:1 Ausweitung der Übergangsregelungen 

aus dem § 118 (6) EnWG praktisch schwer umsetzbar. Der Saldierungsansatz nach 

§ 21 EnFG wäre für eine mögliche Netzentgeltbefreiung aufgrund der bi- bzw. 

multivalenten Energieflüsse besser geeignet, sofern zur Abgrenzung der Strom-

mengen ein praktikables Messkonzept vorliegt. 

 

Um die Wirkung der Regelungen des § 14a EnWG nicht zu konterkarieren, könnte 

eine Netzentgeltbefreiung auf zwischengespeicherten Strom alternativ zu den de-

finierten Modulen konzipiert werden. Zudem sollte eine Befreiung nur bei Sicher-

stellung der Netzdienlichkeit gewährt werden, um Umwälzungen der Netzkosten 

zulasten der anderen Anschlussnehmer – insbesondere einkommensschwächeren 

Haushalten – zu vermeiden. 

 

 

 

 

Kurzzusammenfassung 

1 

2 
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 Attraktive V2G-Anwendungsfälle scheitern stellenweise noch an der geltenden Regulatorik 1 

Beim Laden von Elektrofahrzeugen aus dem öffentli-

chen Stromnetz fallen neben dem Strompreis für die 

Energie auch Netznutzungsentgelte (kurz: Netzent-

gelte), Steuern, Abgaben und Umlagen, also staatlich 

induzierte Preisbestandteile (SIP), an. Dies gilt grund-

sätzlich, auch wenn Elektrofahrzeuge im Rahmen des 

bidirektionalen Ladens als (mobile) Speicher genutzt 

werden - also die aus dem Stromnetz bezogene Ener-

gie zeitlich versetzt wieder in das Stromnetz zurück-

gespeist wird (siehe Abbildung 1). Grund dafür ist die 

Einordnung von Speichern als „Letztverbraucher“ hin-

sichtlich der aus dem Stromnetz bezogenen Energie. 

Für Vehicle-to-Grid (V2G)-Anwendungsfälle hat 

das zur Folge, dass bidirektionales Laden heute in 

der Regel nicht wirtschaftlich ist, wenn die SIP voll-

umfänglich für den Strombezug erhoben werden.1 

Die Abbildung von Speichern im regulatorischen Rah-

men führt bereits seit Jahren zu Diskussionen. Bisher 

werden sie je nach Einspeise- oder Ausspeisevorgang 

als Erzeuger oder Letztverbraucher eingeordnet. Erst 

im vergangenen Jahr wurde die Rechtskategorie der 

„Energiespeicheranlagen“ in das Energiewirtschafts-

gesetz (EnWG) aufgenommen /DEU-03 22/. Eine un-

mittelbare Wirkung auf die bisher geltenden regula-

torischen Rahmenbedingungen ergibt sich dadurch 

jedoch nicht. Bisher hatte der Gesetzgeber die beson-

dere Rolle von Stromspeichern durch eine Reihe von 

Sonderregelungen (Befreiung oder Reduzierung von 

SIP) für bestimmte Speichertechnologien und Nut-

zungsformen gewürdigt.  

 
1 Im BDL-Projekt wurden im Pilotbetrieb (im April 2022) bei einem Kunden 255 kWh geladen und rückgespeist, wobei 21 € durch Energiehandel 

erlöst werden konnten, allerdings fielen im selben Zeitraum 49 € SIP an /FFE-08 23/. 

Für „neue“ Speichertechnologien, wie bidirektional 

genutzte Fahrzeuge, fordern Interessenvertretungen 

daher mindestens eine Ausweitung bestehender Son-

derregelungen bzw. das Schaffen ähnlicher Befreiun-

gen und Reduzierungen für mobile Speicher 

/NLL-01 24/. Auch hier ist der Gesetzgeber bereits ak-

tiv geworden und Befreiungstatbestände für Umla-

gen für mobile Speicher geschaffen. Größter Kosten-

faktor bei den SIP und damit auch größter Hebel sind 

jedoch die Netzentgelte, von denen mobile Speicher 

nach wie vor nicht befreit sind. Für Letztverbraucher 

in der Niederspannung liegen die Netzentgelte je 

nach Verteilnetzgebiet bei ca. 8 - 13 ct/kWh bzw. 

durchschnittlich 27 % des Strompreises 

/BDEW-04 24/.  

Daher werden im vorliegenden Papier die folgenden 

Fragestellungen betrachtet:  

 

1 Attraktive V2G-Anwendungsfälle scheitern 

stellenweise noch an der geltenden 

Regulatorik 

 

 

Abbildung 1:  Beispielhafte Umsetzung des bidirektionalen Ladens zuhause (schematisch) nach /FFE-13 24/ 
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 Geltende Regelungen zu Netznutzungsentgelten für mobile und stationäre Stromspeicher 2 

Grundsätzlich gelten stationäre Speicher, ebenso wie 

mobile Speicher2, als Letztverbraucher und müssen 

daher für eine Netznutzung grundsätzlich auch Netz-

entgelte zahlen. Es gibt jedoch eine Reihe von Son-

derregelungen, die für bestimmte Speichertechnolo-

gien Befreiungen oder Privilegierungen vorsehen.  

Netzentgeltbefreiung nach 
§ 118 Abs. 6 EnWG  

§ 118 Abs. 6 EnWG legt fest, dass Anlagen zur Spei-

cherung elektrischer Energie für den Bezug von Ener-

gie aus dem Netz von Netzentgelten befreit sind, so-

weit sie nach dem 31. Dezember 2008 neu errichtet 

wurden und innerhalb von 18 Jahren ab dem 4. Au-

gust 2011 in Betrieb genommen wurden. Die Befrei-

ung gilt für einen Zeitraum von 20 Jahren ab Inbe-

triebnahme. Die Befreiung gilt auf den gesamten 

Strombezug einschließlich der Speicherverluste 

/ENWG-01 11/. Zudem gelten noch spezifische Son-

derregelungen für Pumpspeicherkraftwerke.  

In der damaligen Gesetzesbegründung wird klarge-

stellt, dass von der Regelung nur „ortsfeste Anlagen 

zur Speicherung elektrischer Energie“ erfasst sind. 

Danach sind mobile Speicher, also bidirektional la-

dende Fahrzeuge, explizit ausgeschlossen. Dazu wird 

in der Gesetzesbegründung noch hervorgehoben, 

dass Anlagen, auf die im Rahmen des § 14a EnWG zu-

gegriffen werden kann, wozu auch Ladepunkte für 

Elektrofahrzeuge zählen, nach der Gesetzesbegrün-

dung von der Befreiung ausgeschlossen sind  

/ DIP-02 11/.  

Da der Gesetzestext eine pauschale Freistellung des 

gesamten eingespeicherten Stroms vorsieht und 

keine anteilige Freistellung, ist davon auszugehen, 

dass eine Befreiung nicht für Stromspeicher gilt, 

die bi- oder multivalent genutzt werden (also 

bspw. für Eigenversorgung mit Netzbezug). Die Rege-

lung wäre damit nur für rein netzgekoppelte Speicher 

relevant (sog. „Netzspeicher“). In der Praxis dürften 

dies fast ausschließlich Großspeicher sein. Heimspei-

cher werden derzeit hauptsächlich in Kombination mit 

 
2Zur Terminologie: Das Papier fokussiert sich auf Stromspeicher (in Abgrenzung zu Wärme- oder Wasserstoffspeichern), d. h. wenn die Kurzform 

„Speicher“ verwendet wird, sind damit Stromspeicher gemeint. Ansonsten wird explizit „Energiespeicher“ verwendet. Bei den mobilen Speichern 

und bidirektionalen Laden betrachtet das Papier insbesondere den V2G-Anwendungsfall. 

PV-Anlagen gebaut, also für die Eigenverbrauchsopti-

mierung genutzt. Wenn sie darüber hinaus anteilig 

Strom aus dem Netz beziehen und wieder einspeisen, 

dürften diese Mengen nicht von § 118 (6) EnWG be-

freit sein.      

Die Verortung und Ausgestaltung der Befreiungsrege-

lung zeigt, dass die Netzentgeltbefreiung nur als 

Übergangsregelung angelegt wurde. Mit der Rege-

lung sollten Investitionen in neue Speicher angereizt 

werden /DIP-02 11/. Die Übergangsregelung wurde 

zuletzt durch das Gesetz zur Anpassung des Energie-

wirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben und 

zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften 

am 29.12.2023 angepasst und um drei Jahre bis 2029 

verlängert /DEU-06 23/.  

Entgeltreduktion für Stromspeicher und 
Ladepunkte als SteuVE im Sinne des 
§ 14a EnWG 

Seit dem 01.01.2024 besteht nach den Festlegungen 

der BNetzA unter anderem für Stromspeicher und pri-

vate Ladeeinrichtungen von Elektrofahrzeugen die 

Pflicht zur Teilnahme an der netzorientierten Steue-

rung durch den Netzbetreiber /BNETZA-16 23/. Im 

Gegenzug haben Betreiber dieser steuerbaren Ver-

brauchseinrichtungen (SteuVE) laut /BNETZA-17 23/ 

die Wahl zwischen mehreren Modellen der Netzent-

geltreduzierung. Modul 1 beinhaltet einen netzbe-

treiberindividuellen pauschalen Betrag zwischen 110 

und 190 Euro (brutto) im Jahr, was bei einem ange-

nommenen jährlichen Verbrauch von ca. 2.500 kWh 

für ein Elektrofahrzeug einer Reduzierung um 50 bis 

95 % des zu zahlenden Netzentgelts je nach Netzge-

biet entspricht. Zusätzlich dazu haben Betreiber von 

SteuVE die Wahl ab 2025 ein zeitvariables Netzentgelt 

im Rahmen von Modul 3 zu wählen, um durch Ver-

schiebung ihres Leistungsbezugs in Niedriglastenzei-

ten weitere Kosten zu sparen. Alternativ kann mit Mo-

dul 2 eine prozentuale Reduzierung des 

Arbeitspreises des jeweiligen Netzentgeltes um 60 % 

in Anspruch genommen werden. Dabei ist jedoch ein 

separater technischer Zählpunkt für die SteuVE 

2 Geltende Regelungen zu 

Netznutzungsentgelten für mobile und 

stationäre Stromspeicher 
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notwendig. Mit den Festlegungen erfahren Heimspei-

cher und Elektrofahrzeuge somit signifikante Erleich-

terungen bei den Netzentgelten – allerdings nicht für 

ihre Speicherfunktion, sondern für ihre Teilnahme an 

der netzorientierten Steuerung. 

Sonstige Privilegierungen 

StromNEV: Wenn stationäre Speicher nicht von 

§ 118 (6) EnWG Gebrauch machen können, können sie 

ggfs. noch von weiteren Sonderregelungen profitie-

ren, die allerdings auch nur für großskalige Speicher 

relevant sind. Als Letztverbraucher können Speicher 

mit Leistungsmessung bei atypischer Netznutzung in-

dividuelle (reduzierte) Netzentgelte nach 

§ 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV in Anspruch nehmen, 

wenn ihr Höchstlastbeitrag nachweislich und erheb-

lich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast abweicht. 

Zudem könnten sie die spezifisch für monovalente 

Speicher definierte Reduktionsmöglichkeit der Netz-

entgelte nach § 19 Abs. 4 StromNEV nutzen.  

EnFG: Zwar zielt das Energiefinanzierungsgesetz auf 

die Erhebung von Umlagen und nicht von Netznut-

zungsentgelten ab, dennoch ist § 21 EnFG für das 

Thema von Relevanz, da hier erstmals eine explizite 

Anwendung speicherspezifischer Privilegierungen 

auch auf bidirektionale Elektromobile vorgesehen ist. 

Konkret geht es dabei um die Befreiung von der Zah-

lung der Offshore-, KWKG-, und StromNEV-Um-

lage auf zwischengespeicherten Strom.

 Im Gegensatz zu § 118 (6) EnWG, der auf die gezahl-

ten Netzentgelte abzielt, gilt die Umlagenbefreiung 

dabei nicht auf die gesamte eingespeicherte Energie, 

sondern auf jene Energiemenge, die durch den 

Stromspeicher wieder in das Netz eingespeist wird, 

sofern die relevanten Energiemengen mess- und eich-

rechtskonform erfasst oder abgegrenzt werden. Die-

ser Saldierungsansatz ermöglicht damit auch die An-

wendung auf bi- oder multivalente Speicher. In 

diesem Fall lassen sich Speicherverluste über eine 

reine Saldierung allerdings nicht erfassen, da die ver-

schiedenen Zu- und Abflüsse nicht eindeutig unter-

schiedlichen Quellen und Senken zugeordnet werden 

können. Für Verlustmengen sind also weiterhin auch 

bei Nutzung des bidirektionalen Ladens alle SIP zu 

zahlen. 

StromStG: Gemäß § 5 Absatz 4 StromStG sind stati-

onäre Batteriespeicher von der Stromsteuer befreit, 

soweit sie den beim Ausspeichern erzeugten Strom in 

das Netz einspeisen /BNETZA-13 20/.  Die pauschale 

Formulierung ohne die explizite Erwähnung eines Ei-

genverbrauchsanteils legt nahe, dass vergleichbar 

zum § 118 (6) EnWG auch die Stromsteuerbefreiung 

bisher nur monovalente Speicher betrifft und neben 

den explizit ausgeschlossenen Elektrofahrzeugen 

auch multivalente Heimspeicher davon aktuell nicht 

profitieren können, was bei diesen Anlagentypen de 

facto zu einer Doppelbesteuerung des zwischenge-

speicherten Stroms führt. 

 

 

Abbildung 2:  Fällige Strompreisbestandteile bei der Zwischenspeicherung: Für V2G und Heimspeicher wird bezüglich der Netz-

entgelte eine Erleichterung um 60 % im Zuge des § 14a EnWG angenommen. Die Mehrwertsteuer entfällt beim Zurückspeisen, 

da diese je nach Vermarktungsform im Rahmen der Vorsteuer erstattet werden könnte. 
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Zunächst geht es bei der Forderung einer Netzent-

geltbefreiung für das bidirektionale Laden darum, die 

Wirtschaftlichkeit von V2G-Anwendungsfällen zu er-

höhen und bestehende regulatorische Hürden abzu-

bauen. Daneben spielt in der Debatte jedoch auch die 

mögliche „Diskriminierung“ von mobilen gegenüber 

stationären Speichern und die „Benachteiligung“ von 

(mobilen) Speichern durch die grundsätzliche Einord-

nung als Letztverbraucher eine Rolle. Im Folgenden 

werden daher diese drei in der Debatte häufig zusam-

mengeworfenen Aspekte einzeln betrachtet und aus 

Sicht der Autor:innen eingeordnet.   

Unterstützung des Markthochlaufs des 
bidirektionalen Ladens 

Erläuterung: Bidirektionales Laden kann in einem zu-

künftigen Energiesystem mit hohen Anteilen erneuer-

barer Energien einen entscheidenden Anteil an 

Stromspeicherkapazität bereitstellen. Das zeigen 

beispielsweise Untersuchungen, die im Rahmen des 

vom BMWK geförderten Forschungsprojekts „Bidirek-

tionales Lademanagement (BDL)“ zur Auswirkung des 

bidirektionalen Ladens auf das europäische Energie-

system durchgeführt wurden. Unter der Annahme, 

dass ca. 30% des Bestands an Elektrofahrzeugen bidi-

rektional laden, ergeben sich reduzierte Bedarfe an 

thermischen Spitzenlastkraftwerken und Großbatte-

riespeichern, eine verbesserte Ausnutzung erneuerba-

rer Energien und Emissionsminderungen 

/KERN-02 22/.  

Damit das Energiesystem künftig von bidirektional 

genutzten Elektrofahrzeugen profitieren kann, müs-

sen – neben der technischen Umsetzbarkeit – V2G-

Anwendungsfälle auch wirtschaftlich attraktiv sein. Die 

Autor:innen von /FFE-33 23/ analysieren unter Be-

rücksichtigung der Börsenstrompreise aus verschiede-

nen Jahren sowie unterschiedlichen Szenarien zur SIP-

Befreiung die finanziellen Erlöse für die marktorien-

tierte Nutzung von V2G in Deutschland. Die Zahlen 

verdeutlichen, dass die Wirtschaftlichkeit des Ein-

satzes von V2G stark durch die SIP beeinflusst 

wird. Da die Netzentgelte mit über 48 % den größten 

Anteil an den SIP auf Haushaltsebene ausmachen, ist 

eine Entgeltbefreiung noch vor der bereits umgesetz-

ten Umlagenbefreiung der größte Hebel, um die Wirt-

schaftlichkeit von V2G-Anwendungsfällen zu verbes-

sern.    

Einordnung: Es ist unstrittig, dass die Attraktivität der 

V2G-Anwendungsfälle gesteigert werden könnte, 

wenn diese vollständig von den Netzentgelten befreit 

würden, da die arbeitsbezogenen Netzentgelte die 

Marktreaktion einschränken bzw. Strompreis-

spreads abdämpfen. Allerdings sollte nicht außer Acht 

gelassen werden, dass die SIP-Belastung von V2G-An-

wendungsfällen durch die Einführung des § 21 EnFG 

und die Entgelterleichterungen nach § 14a EnWG auf 

dem Papier bereits um 8,48 ct/kWh oder über 50 % 

gesenkt wurde und es nach Abbildung 3 durchaus 

möglich ist, auch ohne eine Netzentgeltbefreiung mit 

V2G-Anwendungen Erlöse zu erzielen. Daher stellt 

sich die Frage, ob eine Befreiung der verbleibenden 

Netzentgeltkosten den Mehraufwand für eine 

3 Einordnung der angeführten Argumente 

für eine Netzentgeltbefreiung 

 

Abbildung 3:  Erlöspotenzial je Elektrofahrzeug durch Arbitragehandel von 20 Elektrofahrzeugen in Abhängigkeit von der iterati-

ven Befreiung von Umlagen, der Stromsteuer sowie im letzten Schritt zusätzlich den Netzentgelten für die Vermarktung am Day-

Ahead Markt der Jahre 2019, 2021, 2022 und 2030 aus /FFE-33 23/ 
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Umsetzung unter Beachtung der in Abschnitt 4 the-

matisierten Wechselwirkungen aufwiegt.   

Daneben stellt sich die grundlegende Frage, ob über 

die Befreiung von Netzentgelten (deren primäres Ziel 

die Finanzierung der Infrastruktur ist) bestimmte 

Technologien oder Industriezweige zur Erreichung po-

litischer Ziele gefördert bzw. privilegiert werden soll-

ten. Dagegen könnte beispielsweise das grundsätzlich 

(europarechtliche) Zielbild von diskriminierungs-

freien Netzentgelten stehen (siehe Art. 15 EU (RL) 

2019/944 und Art. 18 EU (VO) 2019/9433) /EU-18 09/ 

oder schlicht der Grundsatz, dass Netzbetreibern für 

die Nutzung der Netze ein angemessenes Netzentgelt 

gezahlt werden sollte /EC-20 19/. Davon abzugrenzen 

sind individuelle Netzentgelte oder die gezielte Aus-

gestaltung der Netzentgeltsystematik, um ein netzsta-

bilisierendes Verhalten bestimmter Netznutzender zu 

fördern.  

In Europa zeigt sich jedoch, dass in vielen Ländern 

Speicher im Allgemeinen, bestimmte Speichertechno-

logien oder bestimmte Nutzungsformen von Spei-

chern bezüglich der zu zahlenden Netzentgelte eine 

gesonderte, privilegierte Stellung einnehmen, d. h. 

anteilig oder gänzlich von Stromnetzentgelten befreit 

werden /ACER-02 23/. Deutschland stellt hier keine 

Ausnahme dar und hat u. a. mit § 118 (6) EnWG eben-

falls eine Sonderregelung für bestimmte Speicher-

technologien geschaffen (siehe Abschnitt 2). Die In-

tention der damals geschaffenen 

Übergangsregelung deckt sich auch mit der Forde-

rung nach einer Unterstützung des Markthoch-

laufs. Denn Ziel war es, die Investitionen in bestimmte 

Technologien, die eine maßgebliche Bedeutung für 

die Integration wachsender Anteile erneuerbarer 

Energien haben, zeitlich begrenzt zu unterstützen 

/DIP-03 11/. Hieraus ergibt sich das Argument der 

Gleichstellung mit stationären Speichern, das im fol-

genden Abschnitt diskutiert wird. 

Gleichstellung mit stationären 
Speichern 

Erläuterung: Die Forderung einer Gleichstellung oder 

Gleichbehandlung von stationären und mobilen Spei-

chern findet sich in vielen Studien und Positionspapie-

ren zum bidirektionalen Laden wieder /IBL-01 22P/, 

/EMBW-01 23/, /FFE-35 22/, /BNE-02 22/. Die Un-

gleichbehandlung bei den Stromnebenkosten 

 
3 Artikel 18 der Elektrizitäts-Binnenmarkt Verordnung spezifiziert sogar, dass Netzentgelte die „Energiespeicherung oder -aggregierung weder 

bevorteilen noch benachteiligen“ dürfen.  

einschließlich der Netzentgelte wird darin häufig als 

ein zentrales Hemmnis identifiziert.  

Einordnung: An dieser Stelle lohnt es sich, die beste-

henden Befreiungstatbestände in ihrer derzeitigen 

Ausgestaltung nach § 118 (6) EnWG noch einmal ge-

nauer zu betrachten. Wie oben beschrieben, sind 

§ 118 (6) EnWG und § 5 Absatz 4 StromStG in der Pra-

xis vermutlich nur für Großspeicher bzw. Netzspeicher 

relevant. Entscheidend dafür dürfte die Unterschei-

dung zwischen univalent und bi-/oder multivalent ge-

nutzten Speichern sein. Das bedeutet, dass derzeit nur 

bestimmte Nutzungsformen von stationären Spei-

chern unter die Übergangsregelung fallen und somit 

keine Ungleichbehandlung zwischen stationären 

und mobilen Speichern per se vorliegt (wie häufiger 

in Stellungnahmen der Verbände behauptet wird) 

/VZBV-01 24/). Für eine Ausweitung auf bidirektiona-

les Laden müsste zunächst grundsätzlich die multiva-

lente Nutzung eines Speichers in § 118 (6) EnWG zu-

gelassen werden. Damit würden markt- und 

netzdienlich genutzte Strommengen nicht anders be-

handelt werden, wenn sie in einem Speicher zwi-

schengespeichert werden, der daneben noch für an-

dere Nutzungszwecke, wie 

Eigenverbrauchsoptimierung, genutzt wird, als die in 

einem rein netzgekoppelten Speicher zwischenge-

speicherten Mengen. Dadurch würden dann (wenn 

nicht explizit ausgeschlossen) auch Heimspeicher, die 

multivalent genutzt werden, unter die Regelung fal-

len. Dieser Nebeneffekt kann einerseits positiv bewer-

tet werden, da somit auch eine markt- und netzdienli-

che Nutzung von Heimspeichern angereizt werden 

könnte, andererseits müsste dies bei der Umvertei-

lungswirkung bzw. Finanzierung einer Ausweitung der 

Übergangsregelung berücksichtigt werden.  

Abgesehen von der etwas unpräzisen Forderung zur 

Gleichbehandlung von mobilen und stationären Spei-

chern bei Netzentgelten, führen die heute geltenden 

Sonderregelungen für bestimmte Speichertechnolo-

gien und Nutzungsformen faktisch zu einer Un-

gleichbehandlung. Dies gilt zum einen für die ver-

schiedenen Speicherformen untereinander und zum 

anderen auch gegenüber anderen Flexibilitätsoptio-

nen. Ersteres könnte mit einer Ausweitung der 

Netzentgeltbefreiung geheilt werden, wobei sich 

dann die grundsätzlicheren Fragen zur Förderung be-

stimmter Technologien über Netzentgeltbefreiungen 

und der Beteiligung von Energiespeicheranlagen 

(ggfs. als eigene Rechtskategorie) an den Netzkosten 

aufdrängen. Die Wirkung auf die Ungleichbehandlung 

gegenüber anderen Flexibilitätsoptionen ist dagegen 



 

 Einordnung der angeführten Argumente für eine Netzentgeltbefreiung 6 

differenzierter zu betrachten. Diese könnte sich mit 

einer Ausweitung zumindest gegenüber flexiblen Las-

ten noch verstärken und den Wettbewerb zwischen 

den verschiedenen Flexibilitätsoptionen weiter verzer-

ren.       

Vermeidung einer Doppelbelastung 

Erläuterung: Die Vermeidung der Doppelbelastung 

von Speichern im Allgemeinen (nicht nur beim bidi-

rektionalen Laden) ist seit vielen Jahren ein Thema. 4  

Es wird argumentiert, dass der Strom bei der Zwi-

schenspeicherung nicht verbraucht, sondern nur zwi-

schengespeichert wird und der eigentliche Endver-

brauch erst nach der Ausspeicherung erfolgt. Eine 

Erhebung von SIP auf den zwischengespeicherten 

Strom führt nach dieser Logik zu einer Doppelbelas-

tung der Strommengen. Damit würden Stromspeicher 

trotz ihrer zentralen Rolle in einem Stromsystem mit 

hohen Anteilen volatiler erneuerbarer Energien „be-

nachteiligt“ /BNETZA-13 20/. Mit der Einführung von 

§ 21 EnFG wurde dieser Form der Doppelbelastung 

bereits durch die Befreiung der Zahlung der Offs-

hore-, KWKG- und StromNEV-Umlage für die Zwi-

schenspeicherung Rechnung getragen /OPA-01 22/.  

Einordnung: Gerade bei den Netzentgelten ließe sich 

anführen, dass bei der Zwischenspeicherung auch 

zwei Mal eine Gegenleistung – nämlich der Strom-

transport durch das öffentliche Netz – erbracht wird. 

 
4 Im englischen und europäischen Kontext wird diesbezüglich noch einmal zwischen „double taxation“ und „double charging“ unterschieden. 

Letzteres bezieht sich dabei in der Regel auf eine Doppelbelastung mit Netzentgelten in Ländern, in denen sowohl für das Ein- als auch für das 

Ausspeisen Netzentgelte erhoben wird /EC-19 20/.  

Auch wenn sich nicht feststellen lässt, in welcher Höhe 

bei einem nochmaligen Stromtransport Netzkosten 

anfallen, ist es zumindest nicht abwegig, die zwei-

malige Netznutzung grundsätzlich zu bepreisen. 

Die bestehende Befreiung von Netzentgelten für be-

stimmte Speichertechnologien nach § 118 (6) EnWG 

erweckt durch ihren Charakter einer Übergangsrege-

lung ebenfalls den Eindruck, dass der Gesetzgeber die 

betroffenen Stromspeicher langfristig in irgendeiner 

Form an den Netzkosten beteiligen möchte. Daneben 

ist zu bedenken, dass es in einem zonalen Strommarkt 

nicht zwangsläufig gegeben ist, dass eine marktorien-

tierte Nutzung von Stromspeichern die Stromnetze 

entlastet bzw. stabilisiert. In /FFE-33 22/  konnte dies-

bezüglich gezeigt werden, dass bei flächendeckender 

Orientierung an dynamischen Tarifen hohe Gleichzei-

tigkeiten bei Lade- und Entladevorgängen auftreten 

können, die die lokalen Verteilernetze belasten. Viel-

mehr wäre es sogar denkbar, eine etwaige Netzent-

geltbefreiung oder -reduzierung an die Bedingung zu 

koppeln, dass die bidirektionale Nutzung von Fahr-

zeugen bei V2G-Anwendungsfällen keine zusätzlichen 

Netzkosten verursachen darf. Eine solche Bedingung 

könnte eine praxistaugliche Ausgestaltung einer Privi-

legierung bei Netzentgelten jedoch erschweren.     



 

 Wirkung einer Netzentgeltbefreiung 7 

Während in den vorangegangenen Abschnitten das 

„Ob“ einer Netzentgeltbefreiung für bidirektionales 

Laden diskutiert wurde, wird in den folgenden Ab-

schnitten das „Was wäre, wenn?“, d. h. die Auswirkun-

gen einer solchen Befreiung diskutiert.  

Wechselwirkungen mit § 14a EnWG und 
zeitvariablen/dynamischen 
Netzentgelten  

Die Festlegungen zum § 14a EnWG definieren private 

Ladeinfrastruktur – auch bidirektionale – als steuer-

bare Verbrauchseinrichtungen und gewähren im Ge-

genzug für netzorientierte Eingriffsrechte einen sofor-

tigen Netzanschluss durch den zuständigen 

Netzbetreiber sowie zwei Wahlmöglichkeiten für eine 

Netzentgeltreduzierung. Daneben gibt es noch die 

Möglichkeit der Wahl des sogenannten Anreizmoduls 

mit zeitvariablen Netzentgelten. Hinsichtlich der 

Wechselwirkungen sind zwei Aspekte zu beachten: (1) 

Die Netzentgeltreduktion für Eingriffe nach 

§ 14a EnWG ist als eine Art Kompensation für den 

steuernden Eingriff der Netzbetreiber gedacht und 

(2) Instrumente wie zeitvariable oder dynamische 

Netzentgelte sollen präventiv ein bestimmtes 

 
5 Ansätze zur Nutzung der Saldierungsregelung nach § 21 EnFG werden auch in der Handlungsempfehlungen des Beirats der Nationalen Leitstelle 

Ladeinfrastruktur zur Umsetzung der Maßnahme 47 des Masterplans Ladeinfrastruktur II Maßnahme 47 diskutiert /NLL-01 24/. 

Verhalten flexibler Lasten anreizen. Für die Bewertung 

der Wechselwirkungen ist die Ausgestaltung einer 

möglichen Netzentgeltbefreiung entscheidend. 

Werden bidirektionale Elektrofahrzeuge im Rahmen 

von V2G-Anwendungen bei der Einspeicherung ana-

log § 118 (6) EnWG vollständig von den Netzentgel-

ten ausgenommen, verlieren die Netzentgelter-

leichterungen des § 14a EnWG ihre Bedeutung. Der 

Anreizmechanismus durch die nun eingeführten zeit-

variablen Netzentgelte im Rahmen des § 14a EnWG 

oder dynamische Netzentgelte im Allgemeinen könn-

ten ebenfalls keine Wirkung entfalten, wenn sich die 

Belastung ohnehin auf null reduziert.  

Um eine gewisse Kompatibilität mit den eingeführ-

ten Entgeltmodulen zu wahren, erscheint daher statt 

einer Netzentgeltbefreiung hinsichtlich der Einspei-

cherung eine Erstattung der Netzentgelte bei der spä-

teren Rückspeisung als erfolgsversprechender. Dieser 

Saldierungsansatz findet bereits im Rahmen des 

§ 21 EnFG bei der Berechnung der Umlagenpflicht für 

stationäre und mobile Speicher Anwendung.5 Zusätz-

lich zur pauschalen Entgeltreduktion im Sinne des 

Modul 1 erscheint diese Rückerstattung jedoch nicht 

als angemessen, da sich hierdurch in vielen Szenarien 

4 Wirkung einer Netzentgeltbefreiung 

 

Abbildung 4: Rechenbeispiel zum Vergleich einer vollständigen SIP-Rückerstattung im Vergleich mit den geltenden Erleichterun-

gen nach § 14a EnWG: Über einem Rückspeiseanteil von 50 % der aus dem Netz bezogenen Energie wäre die SIP-Rückerstattung 

für Anlagenbetreiber vorteilhaft. 

23,5 
ct/kWh

2500 kWh

-23,5 
ct/kWh

15,3 
ct/kWh 2500 kWh

§ 14a EnWG

Modul 2
Vorteilhaft unter 50% 

Rückspeiseanteil

Vollständige SIP-

Rückerstattung
Vorteilhaft über 50% 

Rückspeiseanteil

<1750 kWh

> 2500 kWh

-7 
ct/kWh

< 2500 kWh
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die insgesamt zu zahlenden Entgelte auf null reduzie-

ren würden. Im Rahmen des Anreizmoduls wären je 

nach Ausgestaltung durch geschicktes Einspeichern 

zu Niedertarif-Zeiten und Ausspeisen zum Hochtarif 

theoretisch durch Rückerstattung sogar negative 

Netzentgelte möglich. Auch eine Kombination mit der 

prozentualen Entgeltreduktion im Sinne des Moduls 2 

des § 14a EnWG ist problematisch, da über die Rück-

erstattung für V2G-Anwendungen die effektive Er-

sparnis des Moduls, das die Teilnahme an der netzori-

entierten Steuerung abgelten soll, signifikant 

reduziert wird. 

Unkomplizierter wäre es daher, eine Entgeltbefreiung 

für V2G-Anwendungen (und Heimspeicher mit Netz-

rückspeisung) alternativ zu den bestehenden Ent-

geltmodulen nach /BNETZA-17 23/ anzubieten. Je 

nach Nutzungsverhalten kann es dann für Anlagenbe-

treiber günstiger sein, die bestehenden Module in 

Anspruch zu nehmen oder ein spezielles Angebot für 

Speicher zu wählen. Abbildung 4 visualisiert bei der 

geltenden und vollständigen Befreiung von SIP-Be-

standteilen das zugehörige Rechenbeispiel für V2G-

Anwendungsfälle. Während in Entgeltmodul 2 der Be-

zug zunächst von der Netzentgeltreduzierung um 

60 % profitiert, können bei der Rückspeisung aktuell 

nur Umlagen nach § 21 EnFG und die MwSt erstattet 

werden. Im Gegensatz dazu ist alternativ eine voll-

ständige Rückerstattung der SIP auf rückgespeisten 

Strom denkbar. In diesem Fall wurden jedoch bei Ein-

speicherung zunächst keine Erleichterungen ange-

nommen. 

Umverteilungseffekte 

Eine Befreiung von Netzentgelten für bestimmte 

Technologien oder Kundengruppen bedeutet immer 

eine Umverteilung der Kosten auf die restlichen Netz-

kunden. In der Debatte werden die Umverteilungsef-

fekte durch eine Ausweitung bestehender Privile-

gierung bei Netzentgelten bisher weniger stark 

thematisiert. Besonders vor dem Hintergrund, dass 

die Haushaltskunden die Hauptlast der Netzentgelte 

tragen und diese perspektivisch noch weiter anstei-

gen durch die Netzausbaukosten6, sollte dieser As-

pekt in der Diskussion künftig besser abgebildet wer-

den. Denn gerade im Bereich der privaten 

 
6 Einschätzungen zu künftigen Netzentgeltentwicklungen können weit auseinander liegen. In einer aktuellen Studie geht McKinsey (/MCK-01 24/) 

bis 2030 bereits von einer Verdopplung der Netzentgelte für Haushaltskund:innen aus während /EWI-01 24/ je nach Szenario erst für das Jahr 

2045 eine Verdopplung errechnet.    

7 In den Langfristszenarien wird aktuell je nach Szenario ein V2G Anteil im Verkehrssektor von ca. 1 – 3 % Anteil angenommen  

/ISI-01 24/. Verglichen mit anderen Studien ist dies sehr konservativ und betrachtet auch nicht V2H-Fälle. In /AGORA-02 23/ wird ein Anteil von 

25 % bidirektional ladender Fahrzeuge in 2035 angenommen. Für die grobe Abschätzung wird daher ein eher konservativer Wert von 10 % bidi-

rektional genutzter privater Fahrzeuge für V2H und V2G angenommen.  

Elektrofahrzeuge können entsprechende Umvertei-

lungseffekte eine gewisse soziale Komponente ha-

ben und ggfs. Kostenbelastungen von einkommens-

stärkeren Haushalten zu einkommensschwächeren 

Haushalten verschieben, insbesondere in der Hoch-

laufphase des bidirektionalen Ladens. Eine Quantifi-

zierung des Effekts ist mit einer Reihe von Unsicher-

heiten behaftet. Das Entlastungsvolumen im Falle 

einer Befreiung der bidirektionalen Elektromobilität 

hängt entscheidend von der Anzahl an Fahrzeugen 

ab, die künftig bidirektional geladen und für V2G-An-

wendungsfälle genutzt werden. Gleichzeitig könnte 

die Netzentgeltbefreiung eine Nutzung von V2G-An-

wendungsfällen bedingen. Dazu spielen noch die Ent-

wicklung der Höhe der Netzentgelte und die Ausge-

staltung der Netzentgeltbefreiung (bspw. ob Verluste 

mitberücksichtigt sind, also Befreiung auf die Einspei-

cherung) eine Rolle.  

An dieser Stelle soll nur eine grobe Abschätzung vor-

genommen werden, um die Dimensionen und die 

Schwankungsbreite zu verdeutlichen. Dabei wird zur 

Vereinfachung das in Modellierungen und Trendsze-

narien häufig verwendete Stützjahr 2030 verwendet, 

auch wenn die Regelungen nach § 118 (6) EnWG 

grundsätzlich nur für neu in Betrieb genommene An-

lagen bis 2029 gelten würden. Der UBA-Projektions-

bericht (2024) /UBA-04 24/ geht für das Jahr 2030 von 

10,7 Millionen Elektrofahrzeugen aus und nimmt ei-

nen eher konservativen Wert von 10 %7 bidirektional 

ladender Fahrzeuge an. Für die für V2G genutzte 

Strommenge wird eine Bandbreite von 1200-7900 

kWh/a angenommen, basierend auf /FFE-13 24/ und 

/FFE-16 24/. Beim heutigen durchschnittlichen 

Netzentgeltniveau von 11,51 ct/kWh /BDEW-04 24/ 

würde dies bei einer Netzentgeltbefreiung der ge-

samten für V2G genutzten Strommenge ein Entlas-

tungsvolumen von ca. 148 - 973 Millionen Euro er-

geben.       

Sofern bidirektionales Laden nicht im gleichen Zuge 

auch Netzkosten verursacht, stellt diese Zahl nicht 

zwangsweise eine Finanzierungslücke für die Netzkos-

ten dar. Dennoch ist davon auszugehen, dass eine 

pauschale Befreiung von bidirektional genutzten 

Fahrzeugen zu Mehrkosten für Haushalte ohne ent-

sprechende Technologien führt.   
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In diesem Papier haben wir dargestellt, inwiefern die 

Belastung mit staatlich induzierten Preisbestandteilen 

die Wirtschaftlichkeit und den Markthochlauf von 

V2G-Anwendungen hemmt und welche Erleichterun-

gen der Gesetzgeber mit dem § 21 EnFG und die Re-

gulierungsbehörde mit dem § 14a EnWG diesbezüg-

lich bereits eingeführt hat.  

Ausweitung der Netzentgeltbefreiung ist keine 

dauerhafte Lösung: Von den in der Diskussion vor-

gebrachten Argumenten sind insbesondere die For-

derung einer „Gleichstellung mit stationären Spei-

chern“ und die angeführte Doppelbelastung in Bezug 

auf die Netzentgelte differenzierter zu betrachten. 

Tatsächlich stellen jedoch die (steigenden) arbeitsbe-

zogenen Netzentgelte gerade für Flexibilitätsoptionen 

im Niederspannungsbereich eine Herausforderung für 

die Wirtschaftlichkeit und damit Verbreitung entspre-

chender Anwendungsfälle dar. Auch ist nicht von der 

Hand zu weisen, dass die bestehende Privilegierung 

bei Netzentgelten für bestimmte Speichertechnolo-

gien und Nutzungsformen zwangsläufig zu Ungleich-

behandlungen gegenüber anderen Technologien füh-

ren. Aus unserer Sicht zeigt dies jedoch vor allem, 

dass die heutige Netzentgeltsystematik als solche 

nicht energiewendekompatibel ist. Eine Ausweitung 

bestehender Privilegierungen bei Netzentgelten kann 

daher keine dauerhafte Lösung sein.  

Fragen zur praktischen Umsetzbarkeit, Wechsel-

wirkungen mit bestehenden Mechanismen und 

Umverteilungseffekten sind nicht ausreichend be-

antwortet: Rein praktisch ist eine vollständige 

Netzentgeltbefreiung auf die eingespeicherte Energie, 

um eine Gleichstellung mit Großbatteriespeichern 

analog § 118 (6) EnWG zu erreichen, aufgrund der 

multivalenten Energieflüsse in bidirektionalen Fahr-

zeugen und Heimspeichern messtechnisch nur mit 

großem Aufwand umsetzbar.

Eine 1:1 Ausweitung der genannten Übergangsrege-

lung auf diese Anlagentypen scheint daher nicht sinn-

voll. Theoretisch denkbar wäre eher die Anwendung 

des Saldierungskonzepts nach § 21 EnFG, um auf 

rückgespeiste Energie neben den Umlagen auch 

Netzentgelte und ggfs. die Stromsteuer zu erstatten. 

Grundsätzlich sind jedoch die Wechselwirkungen mit 

den Regelungen zum § 14a EnWG zu berücksichtigen. 

Um die Wirkung des § 14a EnWG nicht zu konterka-

rieren, könnte eine Netzentgeltbefreiung für Heim-

speicher und bidirektionale Fahrzeuge ggfs. als alter-

native Wahloption neben – und nicht als zusätzliche 

Entlastung zu – den existierenden Entgeltmodulen an-

geboten werden. Damit eine solche Netzentgeltbe-

freiung keine Umwälzung zu Lasten der übrigen An-

schlussnehmer provoziert, müsste jedoch 

sichergestellt werden, dass eine Zwischenspeicherung 

auch keine zusätzlichen Netzkosten verursacht. Dazu 

bildet der § 14a EnWG einen passenden thematischen 

Anknüpfungspunkt, allerdings sind die bis dato einge-

führten Mechanismen der netzorientierten Steuerung 

nicht in der Lage, auch auf Überlastungen in Einspei-

serichtung zu reagieren. Es braucht diesbezüglich 

weitere Vorschläge, um die Netzdienlichkeit von 

Rückspeisevorgängen sicherzustellen.  

Sollte eine Netzentgeltbefreiung für bidirektionales 

Laden aus industriepolitischen Gründen als Über-

gangslösung oder sogar dauerhaft in Erwägung gezo-

gen werden, müssten zunächst die aufgeworfenen 

Fragen zur praktischen Umsetzbarkeit, Wechselwir-

kungen mit bestehenden Mechanismen und Umver-

teilungseffekten beantwortet werden. 

5 Fazit 
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